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§ 7a 006. GDG 2002

046. GDG 2002 - O6. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Die Gemeinden und Gemeindeverbande sind ermachtigt, zum Zweck der Wahrnehmung der ihnen gesetzlich
Ubertragenen Aufgaben als Dienstbehdrden bzw. Dienstgeber und der Personalverwaltung einschlieBlich der
Sicherstellung der Kranken- und Unfallfirsorge die dienstrechtlichen, arbeits- und sozialrechtlichen,
besoldungsrechtlichen, pensionsrechtlichen, organisationsbezogenen, ausbildungsbezogenen und sonstigen mit
dem Rechtsverhaltnis in unmittelbarem Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten von Personen,
die in einem Dienstverhaltnis zur Gemeinde bzw. zum Gemeindeverband stehen, gestanden sind oder die
Aufnahme in ein solches anstreben, zu verarbeiten.

2. (2)Die Ermachtigung nach Abs. 1 umfasst unter den Voraussetzungen des Art. 9 der Verordnung (EU) 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung) auch die zur Wahrnehmung der Ubertragenen Aufgaben erforderlichen
besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die mit dem Rechtsverhaltnis in unmittelbarem
Zusammenhang stehen. Zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen sind die nach
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Malinahmen
zum Zweck der Sicherheit der Verarbeitung zu treffen.

3. (3)Dieim Abs. 1 und 2 genannten personenbezogenen Daten sowie Daten Uber den aktuellen Stand der
Dienstposten und deren Besetzung sind automationsunterstitzt an die Landesregierung zum Zweck der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsbehdrde, zur Vorbereitung legistischer MaBnahmen und zur Beratung
der Gemeinden und Gemeindeverbande zu Gbermitteln. Bedient sich die Gemeinde bzw. der Gemeindeverband
eines Auftragsverarbeiters, kann sie bzw. er an Stelle einer Ubermittlung die Landesregierung ermichtigen, die
betreffenden personenbezogenen Daten direkt beim jeweiligen Auftragsverarbeiter abzufragen.

4. (4)Bei allen Antragen, Ansuchen und Erkldrungen von Bediensteten ist die Schriftlichkeit durch jede digitale Form
erfullt, die eine eindeutige persoénliche Zuordnung erméglicht. (Anm: LGBI.Nr. 79/2024)

(Anm: LGBI.Nr. 55/2018)

In Kraft seit 01.10.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=79/2024&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=55/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=55/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 7a Oö. GDG 2002
	Oö. GDG 2002 - Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002


